
b) Nötigungserfolg
A müsste mit dem eingesetzten Nötigungsmittel das von ihm angestrebte Verhalten seines
Opfers F, was irgendeine Handlung, Duldung oder Unterlassung sein kann, in zurechenbarer
Weise herbeigeführt haben. A hat F zur Flucht veranlasst.

c) Der nötigungsspezifische Zusammenhang zwischen Nötigungsmittel und -erfolg
ist gegeben.

2. Subjektiver Tatbestand
Fraglich ist, obA auch vorsätzlich handelte. A beabsichtigte zwar nicht die Flucht auszulösen, da
er dadurch gehindert war, die angestrebte Verletzung in die Tat umsetzen, aber dass ein mit dem
Messer angegriffenes Opfer vor dem Angriff ausweicht und dazu eben „genötigt“ wird, ist aus
Tätersicht zumindestmit dolus eventualis erwartbar (nachBGHSt 5, 245 [246]; Fischer aaO§ 240
Rn. 53 genügt Eventualvorsatz; nach verbreiteter Gegenansicht muss der Nötigungserfolg hin-
gegen mit dolus directus 1. Grades erstrebt werden, vgl. Sch/Sch/Eser/Eisele § 240 Rn. 34 mwN,
was vorliegend fürAunzutreffend und der subjektive Tatbestand zu verneinenwäre).

Der subjektive Tatbestand ist somit erfüllt.

II. Rechtswidrigkeit und Schuld
Rechtfertigungsgründe greifen nicht ein. Nach § 240 II StGB müsste der Zweck, das Mittel
oder die Zweck-Mittel-Relation verwerflich, also sittlich missbilligenswert sein. Das Ziel des A
ist die Verletzung der F, das Mittel ist die Bedrohung mit der Verletzung durch den Messer-
stich. Insofern kann die Verwerflichkeitsklausel des § 240 II StGB bejaht werden. Die Tat ist
mithin rechtswidrig. Die Tat ist auch schuldhaft begangen worden.

III. Ergebnis
A hat sich gem. § 240 I StGB strafbar gemacht.

GESAMTERGEBNIS UND KONKURRENZEN

1. Tatkomplex
§ 242 I (ggf. iVm § 243 I 2 Nr. 2 Alt. 2) StGB.

2. Tatkomplex
§§ 223 I, 224 I Nr. 2, 5, II, 22, 23 StGB; §§ 227, 223 I, 224 I Nr. 2, 5, II, 22, 23 StGB; § 222
StGB; § 240 I StGB.

Die versuchte gefährliche Körperverletzung wird von der versuchten gefährlichen Körper-
verletzung mit (eingetretener) Todesfolge verdrängt; die fahrlässige Tötung tritt hinter der
versuchten gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge (lex specialis) zurück; die Drohung
erschöpft sich hier in der Körperverletzungshandlung, deshalb tritt § 240 I StGB hinter der
versuchten gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge zurück.

§ 242 (ggf. iVm § 243 I 2 Nr. 2 Alt. 2) StGB aus dem 1. Tatkomplex steht zu den Delikten
im 2. Tatkomplex in Tatmehrheit (§ 53 StGB).
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& SACHVERHALT
Die rheinland-pfälzische Gemeinde A hat ebenso wie die meisten anderen der sie umgebenden
Gemeinden seit geraumer Zeit einen enormen Einwohnerzuwachs zu verzeichnen. Dieser ist
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dadurch bedingt, dass in A in den letzten Jahren mehrere größere Betriebe angesiedelt und
zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Viele Menschen, die dort eine Beschäftigung
gefunden haben und derzeit lange Pendelwege zur Arbeitsstätte auf sich nehmen, wollen nach
A oder in die Umgebung von A ziehen. Es gibt dort aber keine freien Mietwohnungen und
ebenso wenig ausgewiesene Baugebiete, da weder A noch die anderen Gemeinden in der
Umgebung so schnell auf die geänderten Verhältnisse reagiert haben.

In dieser Situation sorgt der Wohnungsinvestor B für positives Aufsehen in der Öffentlich-
keit, als er über die örtliche Presse ankündigt, in A eine größere Wohnanlage mit zahlreichen
Mietwohnungen errichten zu wollen. B stellt für dieses Vorhaben, das nicht unter §§ 62, 67
oder 84 LBO Rheinland-Pfalz fällt, im August 2011 bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde
einen Baugenehmigungsantrag. Der Standort für das beabsichtigte Gebäude liegt im unbe-
planten Innenbereich. Das Gebiet, in dem der Standort liegt, hat den Charakter eines Gewer-
begebietes; es gibt dort nahezu ausschließlich Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
hingegen kaum produzierendes Gewerbe.

Die Bauaufsichtsbehörde lehnt den Bauantrag des B mit der Begründung ab, an dem
gewünschten Standort sei das Vorhaben nicht genehmigungsfähig und auf die angespannte
Wohnungssituation komme es insoweit nicht an. B ist der Ansicht, angesichts der Entwick-
lungen in A in der jüngeren Vergangenheit müsse sein Vorhaben genehmigt werden. Er erhebt
daher Widerspruch, der aber erfolglos bleibt. B klagt daraufhin im April 2012 vor dem
zuständigen Verwaltungsgericht auf Erteilung der Baugenehmigung. Ebenfalls noch im April
2012 überlegt B, ob er auch Amtshaftungsansprüche geltend machen kann, denn durch die
bisher nicht mögliche Realisierung des Vorhabens seien ihm erhebliche (Miet-)Einnahmever-
luste entstanden. Er kann dies durch konkrete Anfragen von Mietinteressenten belegen.

In einem umfassenden Gutachten, das auf alle Anspruchsvoraussetzungen eingeht, ist zu prüfen, ob dem
B dem Grunde nach ein Amtshaftungsanspruch zusteht; nicht zu erörtern ist, wer der ggf. haftende
Verwaltungsträger wäre.

& LÖSUNGSVORSCHLAG
Dem B stünde dem Grunde nach ein Amtshaftungsanspruch zu, wenn die Voraussetzungen
von § 839 BGB iVm Art. 34 GG, die eine einheitliche Anspruchsgrundlage bilden (Maurer,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Aufl. 2011, § 26 Rn. 7), erfüllt sind. Dies ist dann der Fall,
wenn jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten
gegenüber obliegende Amtspflicht schuldhaft verletzt, dadurch einen Schaden verursacht und
kein Haftungsausschlussgrund vorliegt.

A. HANDELN IN AUSÜBUNG EINES ÖFFENTLICHEN AMTES
B knüpft sein Anspruchsbegehren daran, dass ihm die Baugenehmigung hätte erteilt werden
müssen. Die Baugenehmigungserteilung bzw. die Verweigerung der Baugenehmigung durch
die Bauaufsichtsbehörde ist hoheitliches, nach öffentlichem Recht zu beurteilendes Handeln
und daher ein Handeln, das in Ausübung eines öffentlichen Amtes erfolgt ist.

B. VERLETZUNG EINER DRITTBEZOGENEN AMTSPFLICHT
Dabei müsste eine einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht verletzt worden sein.

I. Amtspflichtverletzung
Die Amtspflicht stellt nicht auf die Rechtspflicht des Staates gegenüber dem Bürger im Außen-
verhältnis ab, sondern auf die Amtspflicht, die dem Amtswalter gegenüber dem Staat als
seinem Dienstherren im Innenverhältnis obliegt. Eine ganz wesentliche Amtspflicht des Amts-
walters stellt es dar, bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben die den Staat bindenden Rechts-
pflichten zu beachten (Maurer aaO § 26 Rn. 16). Hier trifft mithin denjenigen Amtswalter, der
in der Bauaufsichtsbehörde über den Baugenehmigungsantrag des B zu entscheiden hat, die
Amtspflicht, diese Entscheidung entsprechend den rechtlichen (hier insbesondere bauord-
nungs- und bauplanungsrechtlichen) Vorgaben zu treffen. Tut er dies nicht, dh verweigert er
die Erteilung der Baugenehmigung zu Unrecht, so verletzt er eine Amtspflicht. Fraglich ist
daher, ob dem A die Baugenehmigung zu erteilen gewesen wäre.

Die Baugenehmigung ist nach § 70 I 1 LBO Rheinland-Pfalz zu erteilen, wenn dem Vor-
haben keine baurechtlichen oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen.

1. Bauordnungsrecht
Dem Vorhaben stehen keine bauordnungsrechtlichen Vorschriften entgegen. Bauordnungs-
rechtlich stellt sich allein die Frage, ob das Vorhaben überhaupt genehmigungsbedürftig ist, dh
ein Erfordernis und damit eine Amtspflicht für den Amtswalter in der Bauaufsichtsbehörde
bestand, sich inhaltlich mit der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens auseinanderzusetzen.

Erteilung/Verweigerung einer
Baugenehmigung als Handeln

in Ausübung eines
öffentlichen Amtes

Rechtmäßiges Handeln als
Amtspflicht

Genehmigungsbedürftigkeit
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